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Kleine Anfrage 1922 
des Abgeordneten Christoph Schulze 
BVB / FREIE WÄHLER Gruppe 
 
 
an die Landesregierung 
 
 
Unterkunft für Asylsuchende in Genshagen 
 
Am 26.6.2016 kam es laut Pressemitteilungen in der Unterkunft für Asylsuchende in 
Genshagen in Teltow-Fläming zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung unter 
einigen Bewohnern. Es wurde von 6 Verletzten in der Presse berichtet, die durch 
Messerattacken verletzt wurden. 
 
Aus diesem Grunde frage ich die Landesregierung: 
 
1. Wer ist der Betreiber dieser Unterkunft für Asylsuchende in Genshagen? 

 
2. Über wie viele Plätze für Asylsuchende verfügt die betroffene Unterkunft für 

Asylsuchende in Genshagen? 
 

3. Stimmt es, das die Genshagener Flüchtlinge aus ihrer Unterkunft in eine Halle 
umziehen sollen, die schlechtere Bedingungen bietet? Wenn ja, wann soll der 
Umzug stattfinden und wer hat das veranlasst? 
 

4. Wie viele Plätze für Asylsuchende  waren am 26.6.2016 in der betroffenen 
Unterkunft für Asylsuchende in Genshagen belegt? 
 

5. Aus welchen Ländern kommen die Bewohner der betroffenen Unterkunft für 
Asylsuchende in Genshagen? 
 

6. Welche Glaubensrichtungen sind bei den Bewohnern der betroffenen Unterkunft 
für Asylsuchende in Genshagen vertreten? 
 

7. Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der betroffenen Unterkunft für 
Asylsuchende in Genshagen sind stets vor Ort? 
  

8. Gibt es Unterschiede in der Besetzung mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei 
Tag und bei Nacht? Wenn ja, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind am 
Tag und wie viele in der Nacht vor Ort? 
 

9. Sind alle Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Gewaltprävention geschult der 
betroffenen Unterkunft für Asylsuchende in Genshagen?  



10. Was sind die allgemeingültigen Regeln für die Bewohner (Asylsuchende) der der 
betroffenen Unterkunft für Asylsuchende in Genshagen bezüglich der Lösung von 
Konflikten? 
 

11. Wurden alle Bewohner (Asylsuchende) der der betroffenen Unterkunft für 
Asylsuchende in Genshagen bezüglich allgemeingültigen Regeln für bezüglich 
der in Deutschland geltenden Regeln bzgl. Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen; im Rechtsstaat; Gewaltmonopol des Staates; Strafrecht; Trennung von 
Staat und Religion und Meinungsfreiheit unterrichtet, um überhaupt Compliance 
den Asylsuchenden zu ermöglichen? Wenn ja, freiwillig oder gibt es  Pflichtkurse? 
 

12. Wie schätzt die Landesregierung tatsächlich die Umsetzung der Information und 
Aufklärung von Asylbewerbern betreffs der in Deutschland gültigem „Regeln“ und 
Gesetze en? 
 

13. Haben alle Bewohner (Asylsuchende) der betroffenen Unterkunft für 
Asylsuchende in Genshagen an Integrationskursen teilgenommen? Wenn nicht, 
warum nicht?  
 

14. Gibt es psychologische Betreuung für alle Bewohner der betroffenen Unterkunft 
für Asylsuchende in Genshagen? 
 

15. Wie schätzt die Landesregierung die Präventionsarbeit von Gewalt in 
Asylbewerberheimen ein? 

 
 
 
 
 


